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Sitzungsvorlage 

 

 

Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Samtgemeinderat Schöppenstedt öffentlich Entscheidung 

 

 

Betr.: Erhöhung der Eintrittsentgelte des Till Eulenspiegel-

Museums 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Die Eintrittsentgelte des Till Eulenspiegel-Museums Schöppenstedt 

werden mit Wirkung vom 01.06.2007 gem. Tabelle 2 der Anlage 2 zu 

dieser Sitzungsvorlage i.V.m. den sich aus der Beratung ergeben-

den Ergänzungen erhöht. 

 

 

Berichterstatter/in:  

 

Begründung: 

 

Die Eintrittsentgelte des Till Eulenspiegel-Museums wurden letzt-

malig zum 01.01.2002 im Zuge der Umstellung auf den Euro angeho-

ben. Im Zuge der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind alle 

Möglichkeiten der Einnahmeerzielung auszuschöpfen. Nach der Mate-

rialiensammlung des Instituts für Museumsforschung – Stand 2005 – 

liegen die Eintrittsgelder in Museen mit Besucherzahlen zwischen 

5.000 und 10.000 überwiegend in der Größenordnung von ca. 2,00 

€/Erw (s. Anl. 1).  

 

Wie sich aus beiliegender Tabelle 1 (Anl. 2) ergibt, wird der 

überwiegende Teil der Entgelte durch den Verkauf von Eintritts-

karten für Erwachsene und für Führungen erzielt. Deshalb und um 

den Museumsbesuch für Kinder nicht unattraktiver zu machen, 

schlage ich eine Anhebung nur für diesen Bereich vor. Die Höhe 

des daraus zu erzielenden Mehrerlöses bei gleicher Besucherzahl 

zeigt die beiliegende Tabelle 2 (Anl. 2), aus der sich auch die 

Besucherzahlen ergeben. 

 

Auf den Hinweis der Materialiensammlung des Instituts für Muse-

umsforschung (Auswirkungen auf Verkäufe - Seite 37 – s. Seite 3 

der Anlage 1) weise ich an dieser Stelle besonders hin. Die Erlö-

se aus den Verkäufen von Museumsartikeln sind in der obigen Ta-
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belle dargestellt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Anhebung der 

Eintrittsentgelte hierauf negativ auswirken wird, so dass ggfls. 

zu gegebener Zeit über Korrekturen nachzudenken wäre.    

 

 

 

Naumann 
Naumann  Hg 
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